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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des 
Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2004 

(Haushaltsgesetz 2004 - HG 2004) 

Vom 17. Dezember 2003 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Feststellung des Haushaltsplanes 

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des 
Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2004 wird in Ein
nahmen und Ausgaben auf 9 801 492 200 Euro festgestellt. 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
2 123 667 700 Euro festgestellt. 

§ 2 
Kreditermächtigungen 

(1) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur De
ckung von Ausgaben im Haushaltsjahr 2004 Kredite bis zur 
Höhe von 1 122 456 400 Euro aufzunehmen. 

(2) Der Kreditermächtigung nach Absatz 1 wachsen die Beträge 
zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2004 fällig werdenden Kredi
ten zu, deren Höhe sich aus der Finanzierungsübersicht ergibt. 

(3) Über die Kreditermächtigung nach Absatz 1 hinaus darf das 
Ministerium der Finanzen zur Vorfinanzierung von Ausgaben, 
die aus den Strukturfonds der Europäischen Union nachträg
lich erstattet werden, Kredite bis zur Höhe von insgesamt 
200 000 000 Euro aufnehmen. Die nach Satz 1 aufgenomme
nen Kredite sind mit den Erstattungen aus den Strukturfonds 
zu tilgen. 

(4) Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann das Ministerium 
der Finanzen auch ergänzende Vereinbarungen treffen, die der 
Begrenzung von Zinsänderungsrisiken, der Erzielung günstige
rer Konditionen und ähnlichen Zwecken bei neuen Krediten 
und bestehenden Schulden dienen. Das Ministerium der Finan
zen wird ermächtigt, Darlehen vorzeitig zu tilgen oder Kredite 
mit unterjähriger Laufzeit aufzunehmen, soweit dies im Zuge 
von Zinsanpassungen oder zur Erlangung günstigerer Kondi
tionen notwendig wird. Die Kreditermächtigung nach Absatz 1 
erhöht sich in Höhe der nach Satz 2 getilgten Beträge. 

(5) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, ab Oktober 
des Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Ermächtigung des 
nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 8 vom 
Hundert des in § 1 Satz 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. 
Die hiernach aufgenommenen Kredite sind auf die Krediter
mächtigung des nächsten Haushaltsjahres anzurechnen. 

(6) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage,
den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und gesamt
wirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen. 

(7) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Auf
rechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft im 
Haushaltsjahr 2004 bis zur Höhe von 12 vom Hundert des in 
§ 1 Satz 1 festgestellten Betrages zuzüglich der nach Absatz 1 
noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 
Kassenverstärkungsmittel aufzunehmen. Soweit diese Kredite 
zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung wiederholt in An
spruch genommen werden. 

§ 3 
Bürgschaften und Rückbürgschaften 

(1) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaf
ten für Kredite an die Wirtschaft und die freien Berufe sowie 
die Land- und Forstwirtschaft bis zur Höhe von insgesamt 
200 000 000 Euro zu übernehmen. 

(2) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaf
ten für Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus und des 
Stadtumbaus bis zur Höhe von 100 000 000 Euro zu überneh
men. 

(3) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Absi
cherung von Krediten an Dritte für Investitionen des Landes im 
Rahmen von Sonderfinanzierungen nach § 8 Bürgschaften 
oder Sicherheitserklärungen bis zu einer Gesamthöhe von 
50 000 000 Euro zu Gunsten der Investitionsbank des Landes 
Brandenburg oder der finanzierenden Einrichtungen zu über
nehmen. 

(4) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaf
ten im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren 
Bedürfnisses, insbesondere für Notmaßnahmen im Land Bran
denburg, bis zur Höhe von 25 000 000 Euro zu übernehmen. 
Überschreitet die aufgrund dieser Ermächtigung zu überneh
mende Bürgschaft im Einzelfall den Betrag von 5 000 000 Eu
ro, bedarf es der Einwilligung des Ausschusses für Haushalt 
und Finanzen des Landtages. 

(5) Bürgschaften gemäß den Absätzen 1 bis 3 dürfen nur für 
Kredite übernommen werden, deren Rückzahlung durch den 
Schuldner bei normalem wirtschaftlichen Ablauf innerhalb der 
für den einzelnen Kredit vereinbarten Zahlungstermine er
wartet werden kann. 

§ 4 
Garantien und sonstige Gewährleistungen 

(1) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Interesse 
der Kapitalversorgung kleiner und mittelständischer Unterneh
men und von Landesgesellschaften Garantien bis zur Höhe von 
40 000 000 Euro für die Übernahme von Kapitalbeteiligungen 
zu übernehmen. Diese Garantien können auch als Rück
garantien gegenüber Kreditinstituten übernommen werden. 

(2) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Förde
rung des Wohnungsbaus und des Stadtumbaus Haftungsfrei
stellungen bis zu einer Gesamthöhe von 60 000 000 Euro zu 
Gunsten eines Kreditinstitutes zu übernehmen. 
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(3) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Stär
kung kleiner und mittlerer Unternehmen für Förderkredite der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Deutschen Ausgleichs
bank Haftungsfreistellungen bis zu einer Gesamthöhe von 
40 000 000 Euro zu übernehmen. 

(4) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Garantien 
für Kredite zur Finanzierung von Filmproduktionen und Pro
jektentwicklungen im Medienbereich bis zur Höhe von 
10 000 000 Euro zu übernehmen. 

(5) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Absi
cherung von Risiken, die sich aus dem Betrieb von kerntech
nischen Anlagen und dem Umgang mit radioaktiven Stoffen in 
Forschungseinrichtungen des Landes ergeben, Gewährleis
tungen bis zur Höhe von 5 000 000 Euro zu übernehmen. 

(6) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur De
ckung des Haftpflichtrisikos von Zuwendungsempfängern des 
Landes aus der Haftung für Leihgaben im Bereich Kunst und 
Kultur sowie für wissenschaftliche Forschungsinstitute, die 
vom Bund und vom Land gemeinsam getragen werden, Garan
tien bis zum Höchstbetrag von 4 000 000 Euro zu übernehmen. 

(7) Haftungsfreistellungen und Garantien gemäß den Absät
zen 1 bis 4 dürfen nur unter den in § 3 Abs. 5 genannten Vo
raussetzungen übernommen werden. 

§ 5 
Grundsätze für neue Steuerungsinstrumente 

(1) In den Einzelplänen 02 bis 12 und 20 werden aus den Per
sonalausgaben, den sächlichen Verwaltungsausgaben, den Aus
gaben für den Erwerb beweglicher Sachen und den Verwal
tungseinnahmen je Einzelplan Personal- und Verwaltungs
budgets gebildet. 

(2) Das Personalbudget umfasst die Ausgaben der Hauptgrup
pe 4. Sie sind innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungs
fähig, davon ausgenommen sind die Ausgaben der Gruppe 453 
und das Kapitel 05 302 (Personalkostenausgleichsfonds). 
Rücklagen aus dem Vorjahr dürfen zur Verstärkung der Ausga
ben verwendet werden; vorgezogene Entnahmen im Vorjahr 
sind durch Minderausgaben im laufenden Haushaltsjahr auszu
gleichen. Wird das Personalbudget beim Jahresabschluss über
oder unterschritten, kann der Betrag bis zur Höhe der Über
oder Unterschreitung auf das Personalbudget für den nächsten 
Haushalt vorgetragen werden. 

(3) Die Ausgaben der Gruppe 453 sind innerhalb des jeweili
gen Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Das jeweilige Per
sonalbudget ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Ausga
ben der Gruppe 453. 

(4) Das Verwaltungsbudget umfasst die Ausgaben der Ober
gruppen 51 bis 54, ausgenommen die Ausgaben der Grup
pe 529, und der Obergruppe 81 und die Einnahmen der Ober
gruppen 11 bis 13. Die Ausgaben sind innerhalb des Ein
zelplans gegenseitig deckungsfähig. Rücklagen aus Vorjahren 
dürfen zur Verstärkung der Ausgaben verwendet werden. Wird 

das Verwaltungsbudget beim Jahresabschluss über- oder unter
schritten, kann der Betrag bis zur Höhe der Über- oder Unter
schreitung auf das Verwaltungsbudget für den nächsten Haus
halt vorgetragen werden. Einzelne Einnahmen und Ausgaben 
können vom Verwaltungsbudget ausgenommen werden. 

(5) Mehreinnahmen bei den Obergruppen 11 bis 13 können zur 
Verstärkung der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, ausge
nommen die Ausgaben der Gruppe 529, und der Obergrup
pe 81 im Rahmen des Verwaltungsbudgets verwendet werden, 
wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang 
besteht oder eine wirtschaftliche und sparsame Verwendung 
gefördert wird. Minderausgaben beim Personalbudget können 
zur Verstärkung der Ausgaben des Verwaltungsbudgets im je
weiligen Einzelplan verwendet werden, soweit sich daraus kei
ne Überschreitung des Personalbudgets beim Jahresabschluss 
ergibt. 

(6) Minderausgaben beim Verwaltungsbudget können zur Ver
stärkung der Ausgaben in der Gruppe 711 herangezogen werden. 

(7) Die allein aus Landesmitteln finanzierten und nicht zur 
Komplementärfinanzierung von Drittmitteln bestimmten Aus
gaben der Hauptgruppe 6 sind innerhalb des jeweiligen Einzel
plans gegenseitig deckungsfähig. 

(8) Für die Wirtschaftspläne der Landesbetriebe nach § 26 der 
Landeshaushaltsordnung, mit Ausnahme der Landeskliniken, 
gelten die vorstehenden Absätze entsprechend, soweit keine be
sonderen Regelungen getroffen sind. 

(9) Die im Einzelplan 06 veranschlagten Universitäten und 
Fachhochschulen, die Landesforstverwaltung und das Landes
labor werden jeweils nur mit ihrem Zuschussbedarf veran
schlagt. Die Einnahmen und Ausgaben dieser Einrichtungen 
werden in Wirtschaftsplänen veranschlagt, die dem Haushalts
plan als Erläuterungen beigefügt sind. Für die Bewirtschaftung 
gelten die Absätze 1 bis 6 entsprechend, soweit keine besonde
ren Regelungen getroffen sind. 

(10) Das Nähere regelt das Ministerium der Finanzen. 

§ 6 
Neue Steuerungsinstrumente im Bereich des Landtages, 

Verfassungsgerichts und Landesrechnungshofes 

(1) Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb der Einzelplä
ne 01, 13 und 14 die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, 
ausgenommen die Ausgaben der Gruppe 529, und der Ober
gruppe 81. Werden die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, 
ausgenommen die Ausgaben der Gruppe 529, und der Ober
gruppe 81 beim Jahresabschluss unterschritten, kann der Be
trag in Höhe der Unterschreitung einer Rücklage zugeführt 
werden. Sofern es beim Jahresabschluss zu einer Über
schreitung kommt, kann der Betrag in Höhe der Überschrei
tung in den nächsten Haushalt vorgetragen werden. Rücklagen 
aus dem Vorjahr dürfen zur Verstärkung der entsprechenden 
Ausgaben verwendet werden. 

(2) Nicht verausgabte Mittel der Titelgruppe 99 - Kosten für 
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Datenverarbeitung - können bei Unterschreitung der veran
schlagten Ausgaben in Höhe der Unterschreitung einer Rückla
ge zugeführt werden. Auf die Bildung dieser Rücklage ist Ab
satz 1 nicht anzuwenden. Innerhalb der Titelgruppe 99 dürfen 
Einnahmen, die der für Datenverarbeitung gebildeten Rücklage 
entnommen werden, zur Deckung von Mehrausgaben verwen
det werden. 

(3) Für die Ausgaben der Hauptgruppe 4, mit Ausnahme der 
Ausgaben der Gruppe 411 - Aufwendungen für Abgeordnete 
im Kapitel 01 010, wird innerhalb des jeweiligen Einzelplans 
ein Personalbudget gebildet. Die Ausgaben sind innerhalb des 
Personalbudgets gegenseitig deckungsfähig, davon ausgenom
men sind die Ausgaben der Gruppe 453. Rücklagen aus dem 
Vorjahr dürfen zur Verstärkung der Ausgaben verwendet wer
den; vorgezogene Entnahmen im Vorjahr sind durch Minder
ausgaben im laufenden Haushaltsjahr auszugleichen. Wird das 
Personalbudget beim Jahresabschluss über- oder unterschrit
ten, kann der Betrag bis zur Höhe der Über- oder Unterschrei
tung auf das Personalbudget für den nächsten Haushalt vorge
tragen werden. 

(4) Die Ausgaben der Gruppe 453 sind innerhalb des jeweili
gen Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Das jeweilige Per
sonalbudget ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Ausga
ben der Gruppe 453. 

(5) Mehreinnahmen bei den Obergruppen 11 bis 13 können zur 
Verstärkung der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, ausge
nommen die Ausgaben der Gruppe 529, und der Obergrup
pe 81 verwendet werden, wenn ein verwaltungsmäßiger oder 
sachlicher Zusammenhang besteht oder eine wirtschaftliche 
und sparsame Verwendung gefördert wird. Minderausgaben 
beim Personalbudget können zur Verstärkung der in Satz 1 be
zeichneten Ausgaben im jeweiligen Einzelplan verwendet wer
den, soweit sich daraus keine Überschreitung des Personalbud
gets beim Jahresabschluss ergibt. 

§ 7 
Mehrausgaben, Komplementärmittel 

(1) Der gemäß § 37 Abs. 1 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung 
zu bestimmende Betrag wird auf 7 500 000 Euro Landesmittel 
festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen (§ 38 Abs. 1 
Satz 3 der Landeshaushaltsordnung) als Jahresbetrag. Über
schreiten die Mehrausgaben im Einzelfall den Betrag von 
5 000 000 Euro Landesmittel, bei Verpflichtungsermächtigun
gen als jährlich fällig werdender Betrag, ist die Einwilligung 
des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Landtages ein
zuholen. 

(2) Eines Nachtragshaushaltsgesetzes bedarf es zudem nicht,
wenn 

1.	 Rechtsverpflichtungen zu erfüllen sind, 

2.	 Komplementärmittel von der Europäischen Union oder 
vom Bund unvorhergesehen bereitgestellt werden, die eine 
zusätzliche anteilige Finanzierung durch das Land erfor
derlich machen, 

3.	 Umschichtungen innerhalb eines Strukturfonds oder zwi
schen den Strukturfonds, einschließlich der Kofinanzie
rung durch das Land, erforderlich sind oder 

4.	 für die vom Land im Rahmen der Bundesauftragsverwal
tung zu leistenden unvorhergesehenen und unabweisbaren 
Verwaltungsausgaben. 

In den Fällen der Nummer 3 bedarf es der Einwilligung des 
Ausschusses für Haushalt und Finanzen, wenn die Umschich
tungen im Einzelfall 5 000 000 Euro EU- und Landesmittel, 
bei Verpflichtungsermächtigungen als jährlich fällig werdender 
Betrag, überschreiten. 

(3) Veranschlagte Landesmittel und Verpflichtungsermächtigun
gen, die nicht mehr zur Kofinanzierung von Leistungen Dritter 
für die gemäß Haushaltsplan vorgesehenen Zwecke erforderlich 
sind, sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Zu
stimmung des Ministeriums der Finanzen. Das Ministerium der 
Finanzen wird ermächtigt, die Vorfinanzierung von Maßnah
men, für die die Leistung von Dritten vorgesehen ist, zuzulassen. 

§ 8 
Sonderfinanzierungen 

(1) Durch den Abschluss von Leasing-, Mietkauf- und ähn
lichen Verträgen (Sonderfinanzierungen) für Bauinvestitionen 
dürfen Verpflichtungen zulasten künftiger Haushaltsjahre ein
gegangen werden. Das Ministerium der Finanzen wird ermäch
tigt, mit Zustimmung des Ausschusses für Haushalt und Finan
zen des Landtages Sonderfinanzierungen zuzulassen; § 38 
Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt. 

(2) Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsfinanzierun
gen dürfen abweichend von § 7 Abs. 1 bis zu der Höhe über
schritten werden, in der sie für Maßnahmen nach Absatz 1 
Satz 1 benötigt werden. 

(3) Die Wirtschaftlichkeit von Sonderfinanzierungen ist in je
dem Einzelfall zu belegen. 

§ 9 
Industrieansiedlungsverträge 

Soweit die veranschlagten Ausgaben bei voller Ausschöpfung 
der Deckungsfähigkeit und die Verpflichtungsermächtigungen 
nicht ausreichen, Industrieansiedlungsverträge mit finanziellen 
Verpflichtungen für das Land abzuschließen, ist das Ministe
rium für Wirtschaft ermächtigt, über Industrieansiedlungsver
träge zu verhandeln und - bei Zustimmung des Ministeriums 
der Finanzen und nach Einwilligung des Ausschusses für 
Haushalt und Finanzen im Benehmen mit dem Ausschuss für 
Wirtschaft des Landtages - zusätzliche Verpflichtungen zulas
ten des Landes einzugehen. 

§ 10 
Besondere Regelungen für Zuwendungen 

(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwen
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dungen im Sinne des § 23 der Landeshaushaltsordnung zur De
ckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten 
Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der Landesverwal
tung (institutionelle Förderung), bei der der Zuwendungsbedarf 
vom Land zu mindestens 50 vom Hundert gedeckt wird, sind 
gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschaftsplan des Zuwen
dungsempfängers von dem zuständigen Ministerium und dem 
Ministerium der Finanzen gebilligt worden ist. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutionel
len Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt werden, 
dass der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht bes
ser stellt als vergleichbare Bedienstete des Landes; vorbehalt
lich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung dürfen 
deshalb keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart wer
den, als sie für Bedienstete des Landes jeweils vorgesehen sind. 
Entsprechendes gilt bei Zuwendungen zur Projektförderung, 
wenn die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers über
wiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten 
werden. Das Ministerium der Finanzen kann bei Vorliegen 
zwingender Gründe Ausnahmen zulassen. 

(3) Die in den Erläuterungen zu den Titeln, aus denen Zuwen
dungen im Sinne des § 23 der Landeshaushaltsordnung zur in
stitutionellen Förderung geleistet werden, für andere als Pro
jektaufgaben ausgebrachte Planstellen für Beamte sowie Stel
len für Angestellte und Arbeiter sind hinsichtlich der Gesamt
zahl und der Zahl der für die einzelnen Besoldungs- und Vergü
tungsgruppen ausgebrachten Planstellen und Stellen verbind
lich. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Ausnah
men von der Verbindlichkeit der Stellenpläne zuzulassen. Die 
Wertigkeit außertariflicher Stellen ist durch die Angabe der 
entsprechenden Besoldungsgruppe zu kennzeichnen. Das Mi
nisterium der Finanzen kann Abweichungen in den Wertigkei
ten der Stellen zulassen. Sind im Wirtschaftsplan Stellen 
außerhalb des Vergütungstarifvertrages ohne Angaben der Ver
gütung ausgebracht, bedarf die Festsetzung der Vergütung in 
jedem Einzelfall der vorherigen Zustimmung des Ministeriums 
der Finanzen. Sonstige Abweichungen bedürfen der Einwilli
gung des Ministeriums der Finanzen und setzen eine Tätig
keitsdarstellung voraus. 

§ 11 
Personalwirtschaftliche Regelungen 

(1) Zur Einhaltung der Globalsummen für Personalausgaben 
aufgrund der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg 
bis zum Jahr 2007 sind die Ressorts verpflichtet, alle Möglich
keiten zur Einsparung von Stellen und Personalausgaben zu 
nutzen. Dazu können abweichend von § 50 Abs. 1 Satz 1 der 
Landeshaushaltsordnung auch Mittel und Planstellen umge
setzt werden, ohne dass Aufgaben von einer Verwaltung auf ei
ne andere Verwaltung übergehen. Das Nähere regelt das Minis
terium der Finanzen. 

(2) Die Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 422 für Stellen 
der Beamten auf Probe bis zur Anstellung und zu den Titeln der 
Gruppen 425 und 426 sind hinsichtlich der zulässigen Zahl der 
für die einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen 
ausgebrachten Stellen verbindlich. Die den Wirtschaftsplänen 

der Landesbetriebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung bei
gefügten Stellenübersichten sind, mit Ausnahme für die Lan
deskliniken, verbindlich. Das Ministerium der Finanzen kann 
Ausnahmen von der Verbindlichkeit der Stellenpläne für die 
Landesbetriebe zulassen. 

(3) Abweichend von § 49 der Landeshaushaltsordnung können 
auf Planstellen auch beamtete Hilfskräfte, Angestellte, Arbeiter 
und auf Stellen für Angestellte auch Arbeiter geführt werden. 

(4) Einnahmen aus Zuschüssen für die berufliche Eingliede
rung Behinderter und für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen flie
ßen den entsprechenden Ansätzen für Personalausgaben zu. 
Innerhalb der einzelnen Kapitel fließen die Einnahmen den 
Ausgaben bei folgenden Titeln - einschließlich den entspre
chenden Titeln - in Titelgruppen zu: 

1.	 Gruppen 425 und 426 aus Erstattungen der Förderleistun
gen der Bundesanstalt für Arbeit in Bezug auf das Alters
teilzeitgesetz, 

2.	 Gruppen 422, 425, 426, 441, 443 und 446 aus 
Schadensersatzleistungen Dritter. 

(5) Planstellen und Stellen können für Zeiträume, in denen
Stelleninhaber vorübergehend nicht oder nicht vollbeschäftigt 
sind, innerhalb des jeweiligen Einzelplans im Umfang der nicht 
in Anspruch genommenen Planstellen- oder Stellenanteile für 
die Beschäftigung von beamteten Hilfskräften und Kräften in 
zeitlich befristeten Arbeitsverträgen in Anspruch genommen 
werden. 

(6) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Planstellen 
für Lehrkräfte zur Besetzung mit Beamten, für die die Ein
stufung nach den Brandenburgischen Besoldungsordnungen 
nicht gilt, nach Maßgabe des Bundesbesoldungsgesetzes zu he
ben. 

(7) Ausgaben für Prämien und Abfindungen können im Falle 
des freiwilligen Ausscheidens von Beamten, Angestellten und 
Arbeitern unter der Voraussetzung geleistet werden, dass sie 
der Umsetzung von Maßnahmen der Personaleinsparung nach 
der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg bis zum 
Jahre 2007 dienen. Das Nähere regelt das Ministerium der Fi
nanzen. 

§ 12 
Besondere Regelungen für Planstellen und Stellen 

(1) Planstellen und Stellen, die einen kw-Vermerk tragen, kön
nen nach ihrem Freiwerden mit Schwerbehinderten wie
derbesetzt werden, wenn die gesetzliche Pflichtquote gemäß 
§ 71 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch bei den Planstellen 
und Stellen des Einzelplans nicht erreicht wird. Mit Ausschei
den des Schwerbehinderten aus dieser Planstelle oder Stelle 
fällt diese weg, wenn sie nicht wieder mit einem Schwerbehin
derten besetzt wird oder die Pflichtquote zu diesem Zeitpunkt 
erreicht ist. 

(2) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt zuzulassen, 
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dass von einem kw-Vermerk mit Datumsangabe abgewichen 
wird, wenn die Planstelle oder Stelle weiter benötigt wird, weil 
sie nicht rechtzeitig frei wird; in diesem Fall fällt die nächste 
freiwerdende Planstelle oder Stelle der betreffenden oder 
nächsthöheren Besoldungs- oder Vergütungsgruppe innerhalb 
des Einzelplans weg. 

(3) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Einwil
ligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Landta
ges Planstellen und Stellen für Angestellte und Arbeiter zusätz
lich auszubringen, wenn hierfür ein unabweisbares, auf andere 
Weise nicht zu befriedigendes Bedürfnis besteht. 

(4) Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
nach Änderungen im Besoldungs- oder Tarifrecht Planstellen
und Stellenumwandlungen vorgenommen werden. Stellenver
änderungen sind mit Einwilligung des Ministeriums der Finan
zen auch dann möglich, wenn tarifrechtliche Ansprüche beste
hen. 

(5) Das Nähere regelt das Ministerium der Finanzen. 

§ 13 
Ausbringung zusätzlicher Leerstellen 

(1) Werden planmäßige Beamte, Richter und Angestellte im 
dienstlichen Interesse des Landes mit Zustimmung der ober
sten Dienstbehörde im Dienst einer öffentlichen zwischenstaat
lichen oder überstaatlichen Einrichtung, einer Bundesbehörde 
oder einer kommunalen Gebietskörperschaft oder für eine Tä
tigkeit bei einer Fraktion oder einer Gruppe des Landtages, des 
Deutschen Bundestages oder einer zwischenstaatlichen Ein
richtung unter Wegfall der Dienstbezüge länger als ein Jahr 
verwendet und besteht ein unabweisbares Bedürfnis, die Plan
stellen und Stellen neu zu besetzen, so kann das Ministerium 
der Finanzen dafür gleichwertige Leerstellen ausbringen. Das 
Gleiche gilt für eine Verwendung bei sonstigen landesunmittel
baren und -mittelbaren juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts sowie bei juristischen Personen des Privatrechts, soweit 
diese vom Land institutionell gefördert werden oder das Land 
mehrheitlich beteiligt ist. 

(2) Absatz 1 findet entsprechend Anwendung, wenn Beamte 
nach § 39 c Abs. 1 Nr. 2 des Landesbeamtengesetzes länger als 
ein Jahr beurlaubt werden oder wenn die Rechte und Pflichten 
aus dem Dienstverhältnis nach § 67 Satz 1 des Landesbeamten
gesetzes ruhen. 

(3) Für planmäßige Beamte außerhalb der Schulkapitel, die
nach § 49 des Landesbeamtengesetzes länger als ein Jahr ohne 
Unterbrechung Elternzeit nehmen, gilt vom Beginn der Beur
laubung an eine Leerstelle der entsprechenden Besol
dungsgruppe als ausgebracht. Satz 1 gilt auch für die Beurlau
bung von Richtern aus familiären Gründen gemäß § 5 des 
Brandenburgischen Richtergesetzes. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für Richter, Ange
stellte und Arbeiter. 

(5) Über den weiteren Verbleib der nach den Absätzen 1 bis 4 

ausgebrachten Leerstellen ist im nächsten Haushaltsplan zu 
entscheiden. 

(6) Für planmäßige Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter, 
die im Rahmen der Umsetzung der Altersteilzeitregelung am 
Blockmodell teilnehmen, gilt vom Beginn der Freistellungs
phase an eine Leerstelle der entsprechenden Besoldungs-, Ver
gütungs- oder Lohngruppe als ausgebracht. Zum Zeitpunkt des 
Übergangs in den Ruhestand fällt diese Leerstelle weg. Die 
Ressorts berichten dem Ministerium der Finanzen jährlich zum 
31. Dezember über die Anzahl und Wertigkeit der ausgebrach
ten Leerstellen. 

§ 14 
Vergabe leistungsbezogener Besoldungselemente 

an Landesbedienstete 

(1) An bis zu 5 vom Hundert der Beamten in Besoldungsgrup
pen der Besoldungsordnung A, die das Endgrundgehalt ihrer 
Besoldungsgruppe noch nicht erreicht haben, können Leis
tungsstufen nach Maßgabe der Rechtsverordnung zu § 27 
Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes vergeben werden. Leis
tungsprämien und -zulagen nach Maßgabe der Rechtsver
ordnung zu § 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes können an 
bis zu 5 vom Hundert der Beamten in Besoldungsgruppen der 
Besoldungsordnung A und bis zur Hälfte der gesetzlichen 
Höchstbeträge vergeben werden. 

(2) Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend bei außertariflicher analo
ger Anwendung der besoldungsrechtlichen Vorschriften für An
gestellte und Arbeiter des Landes. 

(3) Innerhalb eines Kapitels dürfen Zulagen für eine befristete
Übertragung einer herausgehobenen Funktion nach § 45 
Bundesbesoldungsgesetz für Beamte bis zur Höhe von 0,1 vom 
Hundert der Ausgaben der Titel 422 10 geleistet werden. 

(4) Die für die Vergabe leistungsbezogener Besoldungselemen
te anfallenden Ausgaben sind aus Einsparungen bei anderen 
Ausgaben im jeweiligen Einzelplan oder durch Entnahmen aus 
Rücklagen zu decken. 

§ 15 
Verbilligte Veräußerung und Nutzungsüberlassung 

von Grundstücken 

(1) Grundstücke des Allgemeinen Grundvermögens dürfen ge
mäß § 63 Abs. 3 Satz 2 und § 63 Abs. 4 der Landeshaushalts
ordnung 

1.	 bei der Nutzungsbindung von mindestens 15 Jahren für 
Einrichtungen des Sozial-, Kinder- und Jugendwesens in 
gemeinnütziger Trägerschaft um bis zu 25 vom Hundert 
unter dem vollen Wert veräußert werden; 

2.	 bebaut (mit besonderem Sanierungsaufwand) und unbe
baut bei einer Belegungsbindung von mindestens 15 Jahren 
um bis zu 40 vom Hundert unter dem vollen Wert veräußert 
werden, wenn sichergestellt ist, dass sie für Maßnahmen 
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der sozialen Wohnraumförderung nach § 2 des 
Wohnraumförderungsgesetzes verwendet werden; 

3.	 im Wege der Bestellung eines Erbbaurechts vergeben wer
den, wobei der Erbbauzins je nach dem zu fördernden 
Zweck für die Dauer der Nutzungs- und Belegungsbindung 
abgesenkt werden darf, und zwar 

a)	 für die gemeinnützigen außeruniversitären Forschungs
einrichtungen auf 0 vom Hundert, wobei der Erbbau
zins nach Ablauf von jeweils zehn Jahren um jeweils 
1 vom Hundert erhöht werden kann, 

b)	 in den Fällen der Nummer 1 auf 3 vom Hundert und 

c)	 in den Fällen der Nummer 2 auf 4 vom Hundert; 

4.	 vom Land institutionell geförderten außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen gegen Übernahme der Betriebs
und zumutbaren Bauunterhaltungskosten unentgeltlich zur 
Nutzung überlassen werden. 

(2) Für den nach dem Gesetz über die Verwertung der Liegen
schaften der Westgruppe der Truppen errichteten „Grund
stücksfonds Brandenburg“ gilt Absatz 1 entsprechend. Darüber 
hinaus dürfen bebaute und unbebaute Grundstücke um bis zu 
25 vom Hundert unter dem vollen Wert veräußert oder im Erb
baurecht vergeben werden, die für unmittelbare Verwaltungs
zwecke sowie für kommunale Infrastrukturmaßnahmen im Sin
ne des § 7 Abs. 3 des Gesetzes über die Verwertung von Lie
genschaften der Westgruppe der Truppen vom Land, von den 
Kreisen und den Gemeinden dauerhaft genutzt werden können. 

(3) Über die Verbilligungen gemäß Absatz 1 hinaus wird ge
mäß § 63 Abs. 3 Satz 2 und § 63 Abs. 4 der Landeshaushalts
ordnung zugelassen, dass landeseigene bebaute und unbebaute 
Grundstücke an Gebietskörperschaften für die im Bun
deshaushalt aufgeführten Zwecke bis zu dem Vomhundertsatz 
unter dem vollen Wert veräußert, im Wege der Erbbau
rechtsbestellung zur Verfügung gestellt, vermietet, verpachtet 
oder zur Nutzung überlassen werden, zu dem der Bund dem 
Land Verbilligungen bei der Veräußerung, Zurverfügungstel
lung im Wege des Erbbaurechts, Vermietung, Verpachtung oder 
Nutzungsüberlassung von bundeseigenen Grundstücken für 
gleiche Zwecke einräumt. Vom Gegenseitigkeitserfordernis 
nach Satz 1 sind die Liegenschaften des „Grundstücksfonds 
Brandenburg“ ausgenommen. 

(4) Gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1, § 63 Abs. 3 Satz 2 und § 63 Abs. 4 
der Landeshaushaltsordnung wird die vorübergehende oder 
dauernde Abgabe von Grundstücken des Allgemeinen Grund
vermögens an das Verwaltungsgrundvermögen ohne Werter
stattung zugelassen. 

§ 16 
Besondere Regelungen für geheim zu haltende Ausgaben 

(1) Aus zwingenden Gründen des Geheimschutzes wird die 
Bewilligung von Ausgaben, die nach einem geheim zu hal
tenden Wirtschaftsplan bewirtschaftet werden sollen, von der 

Billigung des Wirtschaftsplans durch die Parlamentarische 
Kontrollkommission nach § 23 des Brandenburgischen Verfas
sungsschutzgesetzes abhängig gemacht. Die Mitglieder dieser 
Kontrollkommission sind zur Geheimhaltung aller Angelegen
heiten verpflichtet, die ihnen bei dieser Tätigkeit bekannt ge
worden sind. 

(2) Die Präsidentin des Landesrechnungshofes prüft in den Fäl-
len des Absatzes 1 nach § 9 des Landesrechnungshofgesetzes 
und unterrichtet die Parlamentarische Kontrollkommission so
wie die zuständige oberste Landesbehörde und das Ministe
rium der Finanzen über das Ergebnis ihrer Prüfung der Jah
resrechnung sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung. 
§ 97 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt. 

§ 17 
Berichtspflichten gegenüber dem Ausschuss für Haushalt 

und Finanzen des Landtages 

(1) Das Ministerium der Finanzen berichtet dem Ausschuss für 
Haushalt und Finanzen des Landtages 

1.	 zum 30. September 2004 und zum Jahresabschluss 2004 
über den aktuellen Mittelabfluss aus dem Landeshaushalt. 
Darüber hinaus berichtet das Ministerium der Finanzen 
zum 31. Dezember 2004 über das Vorliegen des wichtigen 
Landesinteresses in Bezug auf die Beteiligungen des Lan
des gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 1 der Landeshaushaltsordnung; 

2.	 über die Gewährung und Inanspruchnahme von Bürgschaf
ten, Rückbürgschaften, Garantien und sonstigen Gewähr
leistungen durch das Land gemäß den §§ 3 und 4 im Haus
haltsjahr 2004 bis zum 31. März 2005; 

3.	 zum 30. Juni 2004 und zum Jahresabschluss 2004 jeweils 
im Rahmen eines Halbjahresberichtes über wesentliche 
Kenngrößen der bereinigten Gesamteinnahmen und der be
reinigten Gesamtausgaben des Landes. Darin sollen unter 
anderem Angaben zur Entwicklung der Einnahmearten und 
der Ausgabearten, zum Stand der Verschuldung und zu ein
gegangenen Bürgschaften enthalten sein. Der Bericht nach 
dem II. Quartal enthält Prognosedaten der weiteren Ent
wicklung bis zum Jahresende. 

(2) Die Ressorts berichten dem Ausschuss für Haushalt und Fi
nanzen des Landtages, nachrichtlich dem Ministerium der Fi
nanzen, zu den in Absatz 1 Nr. 1 genannten Stichtagen über 
den Stand der Bewilligungen, über den aktuellen Mittelabfluss 
bei den Hauptgruppen 6 und 8 und über die Inanspruchnahme 
der Verpflichtungsermächtigungen. Darüber hinaus berichten 
die Ressorts dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen des 
Landtages über die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 
30. September 2004.

(3) Das Ministerium für Wirtschaft berichtet zum 30. Juni, zum 
30. September und zum 31. Dezember 2004 dem Ausschuss für 
Haushalt und Finanzen des Landtages in Form einer Übersicht 
der bewilligten Einzelförderungen mit einem Förderbetrag von 
mehr als 1 000 000 Euro über den Stand der Bewilligung von 
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Fördermitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung § 19 
der regionalen Wirtschaftsstruktur“. In der Übersicht sind die In-Kraft-Treten 
der Bewilligung zu Grunde gelegten Kriterien und der Förder
satz anzugeben. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2004 in Kraft. 

§ 18 Potsdam, den 17. Dezember 2003 
Weitergeltung von Vorschriften und Ermächtigungen 

Der Präsident 
Die Vorschriften und Ermächtigungen in den §§ 3, 4, 5, 6, 7 des Landtages Brandenburg 
Abs. 1 und 2, §§ 10, 11, 13, 14 und 16 gelten bis zur Verkün
dung des Haushaltsgesetzes 2005 weiter. Dr. Herbert Knoblich 
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Haushaltsplan 

des Landes Brandenburg 

für das Haushaltsjahr 2004 

Gesamtplan 

I. Haushaltsübersicht	 (§ 13 Abs. 3 Nr. 1 LHO) 

A.	 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne 
B.	 Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 

und deren Inanspruchnahme 

II. Finanzierungsübersicht	 (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO) 

III. Kreditfinanzierungsplan	 (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO) 
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Landeshaushalt Gesamtplan 

Teil I Haushaltsübersicht 2004 
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne 

Einzelplan Einnahmen Ausgaben 

0 1 2 3 4 
Einnahmen aus 

Steuern und 
steuerähnlichen 

Verwaltungsein
nahmen, 

Einnahmen aus 

Einnahmen aus 
Zuweisungen 

und Zuschüssen 

Einnahmen aus 
Schuldenauf
nahmen, aus 

Summe 
Personal
ausgaben 

Abgaben Schuldendienst 
und dgl. 

mit Ausnahme für 
Investitionen 

Zuweisungen 
und Zuschüssen 
für Investitionen, 

Einnahmen 

besondere 
Finanzierungsein

 nahmen 

- EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

01 12.000 12.000 19.444.100 

02 52.500 84.700 137.200 10.281.500 

03 34.056.100 7.436.300 41.492.400 388.889.900 

04 101.113.800 2.838.500 103.952.300 214.578.300 

05 9.090.500 12.262.600 21.353.100 1.061.223.200 

06 7.824.500 84.656.100 23.663.000 116.143.600 43.521.600 

07 27.834.200 119.395.300 33.558.500 180.788.000 65.950.600 

08 11.263.200 33.228.300 340.087.400 384.578.900 22.082.500 

10 1.533.700 31.397.800 49.977.200 256.234.900 339.143.600 108.878.100 

11 6.015.600 515.190.500 148.487.900 669.694.000 124.619.900 

12 20.636.900 6.990.400 1.113.300 28.740.600 185.969.600 

13 29.700 338.100 367.800 9.413.600 

14 1.000 1.000 304.400 

15 23.889.700 23.889.700 

20 4.352.909.000 58.679.100 2.357.153.500 1.122.456.400 7.891.198.000 8.078.400 

Summe 2004 4.354.442.700 308.006.900 3.189.213.400 1.949.829.200 9.801.492.200 2.263.235.700 

Summe 2003 4.452.733.700 374.492.800 3.366.917.500 1.948.816.900 10.142.960.900 2.442.208.900 

Vgl. zu 2003 -98.291.000 -66.485.900 -177.704.100 +1.012.300 -341.468.700 -178.973.200 
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Landeshaushalt Gesamtplan 

Teil I Haushaltsübersicht 2004 
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne 

Ausgaben 

+ Überschuss 
5 6 7 8 9 

Sächliche 
Verwaltungs-

Ausgaben für 
Zuweisungen 

Baumaßnahmen Sonstige 
Ausgaben für 

Besondere 
Finanzierungs- Summe 

- Zuschuss 

ausgaben und und Zuschüsse Investitionen und ausgaben 
Ausgaben für den mit Ausnahme für Investitions- Ausgaben 

Schuldendienst Investitionen förderungs
maßnahmen 

- EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR 

8 9 10 11 12 13 14 

2.217.400 5.337.700 251.000 27.250.200 -27.238.200 

2.729.400 204.500 147.400 13.362.800 -13.225.600 

69.546.400 49.087.600 25.000.000 -14.976.400 517.547.500 -476.055.100 

93.905.000 8.154.800 8.095.000 324.733.100 -220.780.800 

9.846.100 228.676.700 3.508.200 1.303.254.200 -1.281.901.100 

10.529.900 425.026.000 767.000 57.142.400 -225.000 536.761.900 -420.618.300 

11.921.800 545.152.200 136.140.400 5.535.000 764.700.000 -583.912.000 

6.008.700 56.044.500 482.064.700 566.200.400 -181.621.500 

33.432.700 213.621.000 8.906.000 409.098.200 -9.058.300 764.877.700 -425.734.100 

42.605.700 681.719.000 108.574.800 332.437.800 -10.137.300 1.279.819.900 -610.125.900 

22.441.800 109.700 4.158.200 212.679.300 -183.938.700 

1.170.200 2.300 562.600 11.148.700 -10.780.900 

51.400 355.800 -354.800 

15.850.000 165.436.000 181.286.000 -157.396.300 

888.421.900 2.013.495.900 8.000 270.522.700 116.987.800 3.297.514.700 +4.593.683.300 

1.210.678.400 4.226.631.900 283.691.800 1.729.128.600 88.125.800 9.801.492.200 0 

1.152.347.600 4.313.971.800 320.400.700 1.768.694.900 145.337.000 10.142.960.900 0 

+58.330.800 -87.339.900 -36.708.900 -39.566.300 -57.211.200 -341.468.700 0 
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Gesetz zur Regelung der Zuweisungen 
des Landes Brandenburg an die Gemeinden 

und Landkreise im Haushaltsjahr 2004 
(Gemeindefinanzierungsgesetz 2004 - GFG 2004) 

Vom 17. Dezember 2003 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 

I. Teil 
Grundlagen 

§ 1 Zuweisungen des Landes an die Gemeinden und Land
kreise 

§ 2 Allgemeiner Steuerverbund 
§ 3 Berechnungsgrundlage und Abrechnung 
§ 4 Verwendung der Verbundmasse 
§ 5 Zuweisungen außerhalb der Verbundmasse 

II. Teil 
Allgemeine Zuweisungen 

§ 6 Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen 
§ 7 Aufteilung der Schlüsselmasse 
§ 8 Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die kreisfreien 

Städte und kreisangehörigen Gemeinden 
§ 9 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die kreisfreien 

Städte und kreisangehörigen Gemeinden 
§ 10 Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die kreis

freien Städte und kreisangehörigen Gemeinden 
§ 11 Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Land

kreise 
§ 12 Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Landkreise 
§ 13 Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Land

kreise 
§ 14 Theaterpauschale 
§ 15 Schullastenausgleich 
§ 16 Ausgleichsfonds 

III. Teil 
Investive Zuweisungen 

§ 17 	 Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen 

IV. Teil 
Zuweisungen als Ausgleich 

für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben 

§ 18 	 Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung 
übertragener Aufgaben 

V. Teil 
Zuweisungen außerhalb der Verbundmasse 

§ 19 Kostenerstattung für übertragene Aufgaben 
§ 20 Zuweisungen zu den Kosten der Ämter zur Regelung 

offener Vermögensfragen 
§ 21 Sonstige Zuweisungen nach Maßgabe des Haushalts

planes 

VI. Teil 
Umlagen 

§ 22 	 Kreisumlage 

VII. Teil 
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren 

§ 23 	 Berechnung und Auszahlung der Schlüsselzuweisun
gen, des Schullastenausgleichs und der Investitions
pauschale 

§ 24 Einwohnerzahl, Gebietsfläche, Gebietsstand 
§ 25 Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen 
§ 26 Bewirtschaftung der Mittel 

VIII. Teil 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 27 Verrechnung von Schlüsselzuweisungen 
§ 28 Kürzungsermächtigung 
§ 29 In-Kraft-Treten 

I. Teil 
Grundlagen 

§ 1 
Zuweisungen des Landes an die Gemeinden 

und Landkreise 

(1) Die Gemeinden und Landkreise tragen die Kosten ihrer ei
genen und der ihnen übertragenen Aufgaben, soweit durch Ge
setz nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Gemeinden und Landkreise erhalten vom Land im We
ge des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eige
nen Einnahmen allgemeine und zweckgebundene Zuweisun
gen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. 

(3) Soweit das Land Aufgaben auf Gemeinden und Gemeinde
verbände übertragen hat, erhalten diese, soweit nicht in §§ 19 
und 20 gesonderte Regelungen getroffen sind, für die Wahr
nehmung der Aufgaben im Rahmen der Verbundmasse nach 
§ 2 Abs. 1 einen anteiligen Kostenausgleich. Als übertragene 
Aufgabe gelten alle Aufgaben, die kreisfreien Städten, kreisan
gehörigen Gemeinden und Landkreisen vom Land als Auftrags
angelegenheiten oder als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach 
Weisung durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes übertra
gen worden sind. Als übertragene Aufgabe auf die Landkreise 
gilt auch die Aufgabe der unteren Kommunalaufsicht. 
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(4) Die Gemeinden und Landkreise erhalten einen Anteil am 
Landesanteil aus den Gemeinschaftsteuern, am gesamten Auf
kommen der Landessteuern sowie am Aufkommen aus dem 
Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage. Das Nähere regelt 
dieses Gesetz. 

(5) Die Gemeinden und Landkreise erhalten ferner Zuweisun
gen nach näherer Bestimmung dieses Gesetzes sowie nach 
Maßgabe des Haushaltsplanes des Landes. 

§ 2 
Allgemeiner Steuerverbund 

(1) Das Land stellt den Gemeinden und Landkreisen 25,3 vom 
Hundert seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körper
schaftsteuer und der Umsatzsteuer, jedoch ohne den Betrag 
nach § 7 Abs. 2, sowie der Landessteuern einschließlich des 
Landesanteils an der Gewerbesteuerumlage als Zuweisungen 
zur Verfügung (allgemeiner Steuerverbund). Die Einnahmen 
nach Satz 1 sind um den Betrag zu erhöhen oder zu ermäßigen, 
den das Land im Finanzausgleich unter den Ländern (Länderfi
nanzausgleich) einschließlich der Bundesergänzungszuweisun
gen (ohne Zuweisungen für die politische Führung) erhält oder 
zu entrichten hat. 

(2) Die Verbundmasse, die nach Absatz 1  1 651 862 300 Euro 
beträgt, wird um einen Betrag in Höhe von 152 500 000 Euro 
aus der Abrechnung des Steuerverbundes 2002 sowie um einen 
Betrag in Höhe von 5 910 000 Euro aus der Abrechnung des 
Familienleistungsausgleiches für die Jahre 2001 und 2002 ge
mindert. Ferner wird die Verbundmasse aufgrund von verän
derten Aufgabenzuständigkeiten im Schulbereich um einen Be
trag in Höhe von 8 692 000 Euro gemindert und um einen Be
trag in Höhe von 1 000 000 Euro erhöht. 

§ 3 
Berechnungsgrundlage und Abrechnung 

(1) Den Berechnungen nach § 2 sind die Beträge nach den
Haushaltsansätzen zu Grunde zu legen. 

(2) Der Ausgleich für die Mittel gemäß § 2 Abs. 2 und 
§ 7 Abs. 2 ist spätestens im übernächsten  Haushaltsjahr vorzu
nehmen. 

§ 4 
Verwendung der Verbundmasse 

(1) Die Verbundmasse wird verwendet für: 

1. 	 Vorwegentnahme für die Förderung der Landeshauptstadt 
Potsdam in Höhe von 2 556 000 Euro;  

2.	 allgemeine Zuweisungen 1 104 204 000 Euro; 

3.	 investive Zuweisungen 221 000 000 Euro; 

4.	 Zuweisungen für übertragene Aufgaben, soweit nicht in 
§§ 19 und 20 gesondert geregelt, 158 000 000 Euro. 

(2) Die allgemeinen Zuweisungen werden nach den Vorschrif
ten der §§ 6 bis 16 aufgeteilt; für die Verwendung der investi
ven Zuweisungen gilt die Vorschrift des § 17. Für die allgemei
nen Zuweisungen als anteiliger Ausgleich für übertragene Auf
gaben gilt die Vorschrift des § 18. 

§ 5 
Zuweisungen außerhalb der Verbundmasse 

Außerhalb der Mittel der Verbundmasse erhalten die Gemein
den und Landkreise Zuweisungen nach näherer Bestimmung 
dieses Gesetzes und nach Maßgabe des Haushaltsplanes des 
Landes. Im Einzelnen gelten die Vorschriften der §§ 19 bis 21. 

II. Teil 
Allgemeine Zuweisungen 

§ 6 
Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen 

(1) Die kreisfreien Städte, kreisangehörigen Gemeinden und
Landkreise erhalten Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich 
für die einzelne Gebietskörperschaft nach ihrer durchschnitt
lichen Aufgabenbelastung und nach ihrer Steuerkraft bzw. 
Umlagekraft bemisst. 

(2) Die Schlüsselzuweisung für die kreisfreien Städte und die 
kreisangehörigen Gemeinden wird aus einer Ausgangsmess
zahl (§ 8) und einer Steuerkraftmesszahl (§ 9) ermittelt. Die 
Schlüsselzuweisung für die Landkreise wird aus einer Aus
gangsmesszahl (§ 12) und einer Umlagekraftmesszahl (§ 13) 
ermittelt. 

§ 7 
Aufteilung der Schlüsselmasse 

(1) Aus Mitteln der Verbundmasse werden 957 998 654 Euro 
zur Verfügung gestellt. 

(2) Die Mittel nach Absatz 1 erhöhen sich aufgrund der Neu
ordnung des Familienleistungsausgleichs um 68 600 000 Euro 
und um 650 000 Euro im Zusammenhang mit der auf Ersatz
schulen erweiterten kommunalen Trägerschaft der Schülerbe
förderung. 

(3) Die Mittel nach den Absätzen 1 und 2 werden wie folgt auf
geteilt: 

1.	 Vorwegschlüsselzuweisungen an die kreisfreien Städte 
34 060 000 Euro; 

2.	 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden 746 511 773 Euro; 

3.	 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise 246 676 881 Euro. 

(4) Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach Ab
satz 3 Nr. 1 ist die Einwohnerzahl maßgebend; für die Berech
nung der Schlüsselzuweisungen nach Absatz 3 Nr. 2 gelten die 
§§ 8 bis 10 und für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 
nach Absatz 3 Nr. 3 gelten die §§ 11 bis 13. 
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§ 8 
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für 

die kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden 

(1) Die Ausgangsmesszahl einer Gemeinde wird ermittelt, in
dem der Gesamtansatz nach Absatz 2 mit dem einheitlichen 
Grundbetrag nach Absatz 6 vervielfältigt wird. 

(2) Der Gesamtansatz wird gebildet, indem der Hauptansatz
nach den Absätzen 3 und 4 und der Soziallastenansatz nach 
Absatz 5 zusammengezählt werden. 

(3) Der Hauptansatz einer Gemeinde wird errechnet, indem die 
Einwohnerzahl einer Gemeinde mit einem Vomhundertsatz ver
vielfältigt wird. Der Vomhundertsatz beträgt für eine Gemeinde 

bis zu 2 500 Einwohnern 100 vom Hundert, 

mit 7 500 Einwohnern 103 vom Hundert, 

mit 15 000 Einwohnern 108 vom Hundert, 

mit 35 000 Einwohnern 118 vom Hundert, 

mit 45 000 Einwohnern 123 vom Hundert, 

mit 55 000 Einwohnern 128 vom Hundert. 

Für kreisfreie Städte beträgt der Ansatz 138 vom Hundert. 
Liegt die Einwohnerzahl einer kreisangehörigen Gemeinde 
zwischen zwei Stufen der Staffelklasse, so wird der Hundert
satz mit den dazwischen liegenden Werten angesetzt; der Hun
dertsatz wird auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma aufge
rundet. 

(4) Sofern der Hauptansatz nach Absatz 3 keinen höheren 
Vomhundertsatz ergibt, beträgt der Vomhundertsatz für eine 
Gemeinde, 

1.	 die als Mittelzentrum festgestellt 
worden ist, 118 vom Hundert, 

2.	 die als Grundzentrum festgestellt 
worden ist, 113 vom Hundert, 

3.	 die als Kleinzentrum festgestellt 
worden ist, 103 vom Hundert. 

Für die Großen kreisangehörigen Städte beträgt der Ansatz 
mindestens 123 vom Hundert. 

(5) Als Soziallastenansatz werden der einzelnen Gemeinde die 
von der Bundesanstalt für Arbeit nach dem Stand vom Juni des 
vorvergangenen Jahres ermittelten Arbeitslosenzahlen gleich 
oder größer drei, denen eine Dauer der Arbeitslosigkeit von 
zwölf Monaten und mehr zu Grunde liegt, hinzugerechnet. Die 
Arbeitslosenzahlen werden wie folgt angesetzt: 

Dauer der Arbeitslosigkeit Arbeitslosenzahl 
12 Monate bis unter 24 Monaten zweieinhalbfach 
24 Monate und länger dreifach. 

(6) Das Ministerium des Innern setzt den einheitlichen Grund
betrag nach Absatz 1 in der Weise fest, dass der für Schlüssel
zuweisungen an die Gemeinden zur Verfügung gestellte Betrag 
aufgebraucht wird. 

§ 9 
Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für 

die kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden 

(1) Die Steuerkraftmesszahl wird berechnet, indem die Steuer-
kraftzahlen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, des Gemein
deanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an 
der Umsatzsteuer zusammengezählt werden. 

(2) Es werden angesetzt: 

1.	 als Steuerkraftzahl der Grundsteuer von den land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) sowie von 
den Grundstücken (Grundsteuer B) die nach Absatz 3 er
mittelten Grundbeträge vervielfältigt mit dem gewogenen 
Durchschnittshebesatz aller Gemeinden der jeweiligen 
Steuerart; 

2.	 als Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer die nach Absatz 3 
ermittelten Grundbeträge vervielfältigt mit dem gewoge
nen Durchschnittshebesatz aller Gemeinden und vermin
dert um die Gewerbesteuerumlage für das vorvergangene 
Jahr; 

3.	 als Steuerkraftzahl für den Gemeindeanteil an der Einkom
mensteuer das Ist-Aufkommen für das vorvergangene Jahr; 

4.	 als Steuerkraftzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatz
steuer das Ist-Aufkommen für das vorvergangene Jahr. 

(3) Der Berechnung der Grundbeträge für die Grundsteuern 
und die Gewerbesteuer liegt das Ist-Aufkommen des vorver
gangenen Jahres nach der Vierteljahresstatistik der Gemeinde
finanzen zu Grunde. Die Grundbeträge werden ermittelt, in
dem das Ist-Aufkommen einer Gemeinde durch den für das je
weilige Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird. 
Gelten infolge von Gemeindeneugliederungen für die Ortsteile 
differenzierte Hebesätze fort, wird für die Gemeinde aus dem 
Ist-Aufkommen und aus den Hebesätzen der Ortsteile für das 
Erhebungsjahr ein gewogener Durchschnittshebesatz gebildet. 
Ist die Bildung eines gewogenen Durchschnittshebesatzes auf
grund fehlender Angaben nicht möglich, wird aus den Hebesät
zen der Ortsteile das arithmetische Mittel gebildet. 

(4) Hat eine Gemeinde die Grundsteuer A, die Grundsteuer B 
oder die Gewerbesteuer nicht erhoben, ist ihr als Steuerkraft
zahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B oder der Gewerbe
steuer für jeden Einwohner der Betrag zuzurechnen, der dem 
Ist-Aufkommen je Einwohner im Landesdurchschnitt ent
spricht. Als Gewerbesteuerumlage wird der Betrag abgesetzt, 
der sich unter Zugrundelegung des gewogenen Durchschnitts
hebesatzes aller Gemeinden des Landes und des geltenden 
Vervielfältigers nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes 
ergibt. 
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§ 10 
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für 

die kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden 

(1) Die Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 80 vom Hun
dert des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl 
(§ 8) und der Steuerkraftmesszahl (§ 9). 

(2) Erreicht die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, so 
erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisung. 

§ 11 
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Landkreise 

Der Landkreis erhält als Schlüsselzuweisung den Unter
schiedsbetrag zwischen der Ausgangsmesszahl (§ 12) und der 
Umlagekraftmesszahl (§ 13). 

§ 12 
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Landkreise 

(1) Die Ausgangsmesszahl eines Landkreises wird ermittelt, 
indem der Gesamtansatz nach Absatz 2 mit dem einheitlichen 
Grundbetrag nach Absatz 4 vervielfältigt wird. 

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz und dem Flä-
chenansatz gebildet. 

(3) Der Hauptansatz eines Landkreises entspricht seiner Ein-
wohnerzahl; je angefangenen Quadratkilometer Gebietsfläche 
des Landkreises werden zehn Einwohner der Einwohnerzahl 
hinzugerechnet (Flächenansatz). 

(4) Das Ministerium des Innern setzt den einheitlichen Grund
betrag in der Weise fest, dass der für Schlüsselzuweisungen an 
die Landkreise zur Verfügung gestellte Betrag aufgebraucht 
wird. 

§ 13 
Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Landkreise 

Die Umlagekraftmesszahl beträgt 38 vom Hundert der Umla
gegrundlagen des Ausgleichsjahres. 

§ 14 
Theaterpauschale 

(1) Den Städten Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt 
(Oder), Potsdam, Rheinsberg, Schwedt und den Landkreisen 
Barnim, Oberspreewald-Lausitz und Uckermark wird für die 
Unterhaltung von Theatern und Philharmonischen Orchestern 
und der Kammeroper Rheinsberg ein Betrag in Höhe von 
13 044 000 Euro zur Verfügung gestellt. Der Landkreis Barnim 
ist verpflichtet, den auf ihn entfallenden Betrag an das Bran
denburgische Konzertorchester Eberswalde weiterzuleiten. Der 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist verpflichtet, den auf ihn 
entfallenden Betrag an den Zweckverband Neue Bühne Senf

tenberg weiterzuleiten. Der Landkreis Uckermark ist verpflich
tet, den auf ihn entfallenden Betrag an das Preußische Kam
merorchester Prenzlau weiterzuleiten. Die Stadt Rheinsberg ist 
verpflichtet, den auf sie entfallenden Betrag an die Kam
meroper Rheinsberg weiterzuleiten. 

(2) Für den Ankauf von Gastspielen von Theatern und Orches
tern aus dem Land Brandenburg werden den Gemeinden 
Eberswalde, Eisenhüttenstadt, Jüterbog, Luckenwalde, Nie
megk, Rathenow, Spremberg, Wittenberge sowie dem Land
kreis Dahme-Spreewald bis zu 75 000 Euro unter den Voraus
setzungen zur Verfügung gestellt, dass sie einen regelmäßigen 
Spielbetrieb unterhalten und die Mehrheit der angebotenen 
Vorstellungen und Konzerte Produktionen aus dem Land 
Brandenburg sind. Gemeinden, die eine Spielstätte ohne eige
nes Ensemble betreiben oder in deren Auftrag eine solche 
Spielstätte betrieben wird, können unter den Voraussetzungen 
nach Satz 1 auf Antrag Mittel gewährt werden, soweit der Ge
samtrahmen für die Theaterpauschale nicht überschritten 
wird. 

§ 15 
Schullastenausgleich 

(1) Für den Schullastenausgleich wird ein Betrag in Höhe von 
87 304 446 Euro bereitgestellt. 

Die Aufteilung des Schullastenausgleichs erfolgt nach den Ab
sätzen 2 bis 4. Der Schullastenausgleich wird den Schulträgern 
gewährt für Schulen, deren Träger sie zu Beginn des Haus
haltsjahres sind. Wechselt die Schulträgerschaft, so steht dem 
neuen Schulträger der Schullastenausgleich ab dem Zeitpunkt 
des Schulträgerwechsels zu; der Anspruch des neuen Schulträ
gers richtet sich gegen den bisherigen Schulträger. Für die Be
rechnung des Schullastenausgleichs nach den Absätzen 2 bis 4 
werden die Schülerzahlen der Schulstatistik für das laufende 
Schuljahr zu Grunde gelegt. 

(2) Die Gemeinden, Ämter und Landkreise sowie die Schulver
bände erhalten als Träger von Schulen zu den Sachkosten ge
mäß § 110 des Brandenburgischen Schulgesetzes einen allge
meinen Schullastenausgleich in Höhe von 86 000 000 Euro. 

Für die Verteilung dieses Betrages werden die Schülerzahlen 
wie folgt angesetzt: 

Grundschulen 
außer flexible Eingangsphase mit 90 vom Hundert,  

flexible Eingangsphase 
an Grundschulen mit 110 vom Hundert,  

Gesamtschulen mit 120 vom Hundert,  

gymnasiale Oberstufen 
an Gesamtschulen, Gymnasien, 
Kollegs und Oberstufenzentren mit 120 vom Hundert,  

berufliche Bildungsgänge 
in Teilzeitform mit 40 vom Hundert,  
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Allgemeine Förderschulen 

Förderschulen für Sprachauffällige 

Förderschulen für Erziehungshilfe 

Förderschulen für geistig Behinderte 

Förderschulen für Hörgeschädigte 

Förderschulen für Körperbehinderte 

Förderschulen für Sehgeschädigte 

Förderschülerinnen und Förderschüler 
im gemeinsamen Unterricht 

schulabschlussbezogene Lehrgänge 
gemäß § 32 Abs. 3 des 
Brandenburgischen Schulgesetzes 

alle übrigen Schulformen 
und Bildungsgänge 

Ergänzend zu der Festsetzung nach Satz 2 sind die Schülerzah

zu erhöhen. Die Zuweisungen gemäß Satz 2 für berufliche Bil
dungsgänge in Teilzeitform werden nicht gewährt für Personen, 
die gemäß § 39 Abs. 4 Satz 2 und 3 des Brandenburgischen 
Schulgesetzes am Unterricht teilnehmen. 

(3) Für Landkreise und kreisfreie Städte als Träger von Förder

mit 200 vom Hundert,  

mit 250 vom Hundert,  

mit 200 vom Hundert,  

mit 400 vom Hundert,  

mit 250 vom Hundert,  

mit 350 vom Hundert,  

mit 450 vom Hundert,  

mit 300 vom Hundert,  

mit 70 vom Hundert,  

mit 100 vom Hundert.  

schulen, in denen Schülerinnen und Schüler mit einer Körper-, 
Sinnes- oder Sprachbehinderung mit Hauptwohnung in einem 
anderen Bundesland beschult werden, wird ein Betrag in Höhe 
von 153 400 Euro zur Verfügung gestellt. Für die Verteilung 
dieses Betrages werden die Schülerzahlen wie folgt angesetzt: 

Sprachauffällige	 mit 100 vom Hundert,  

Hörgeschädigte 	 mit 100 vom Hundert,  

Körperbehinderte 	 mit 175 vom Hundert,  

Sehgeschädigte 	 mit 200 vom Hundert.  

(4) Für die kreisfreie Stadt Potsdam sowie die Landkreise Bar
nim und Dahme-Spreewald wird ein Betrag in Höhe von 
1 151 046 Euro zur Verfügung gestellt. Von diesem Betrag er
halten die kreisfreie Stadt Potsdam 32 723 Euro, der Landkreis 
Barnim 22 497 Euro und der Landkreis Dahme-Spreewald 
63 809 Euro als Träger sonderpädagogischer Förder- und Bera
tungsstellen, die Aufgaben für alle Schülerinnen und Schüler im 
Land Brandenburg mit einer Hör- oder Sehschädigung wahr
nehmen. Der übrige Betrag wird für die Schülerinnen und Schü
ler mit einer Hör- oder Sehschädigung in Wohnheimen an För
derschulen, deren Hauptwohnung sich im Land Brandenburg 
befindet und die keine Leistungen der Eingliederungshilfe er
halten, zur Verfügung gestellt. Für die Verteilung des Betrages 
gemäß Satz 3 werden die Schülerzahlen wie folgt angesetzt: 

Schülerinnen und Schüler mit einer 
Hörschädigung mit 100 vom Hundert,  

Schülerinnen und Schüler mit einer 
Sehschädigung mit 160 vom Hundert.  

(5) Die Beträge gemäß den Absätzen 2 bis 4 werden aufgeteilt, 
indem die gewichtete Schülerzahl mit einem jeweils einheit
lichen Sockelbetrag vervielfältigt wird. Die einheitlichen So
ckelbeträge sind jeweils so festzusetzen, dass die nach den 
Absätzen 2 bis 4 zur Verfügung gestellten Beträge verbraucht 
werden. 

§ 16 
Ausgleichsfonds 

Zum Ausgleich besonderen Bedarfs werden 45 781 900 Euro 
bereitgestellt. Dieser Betrag wird um einen Betrag von 
6 887 100 Euro außerhalb der Verbundmasse erhöht und wie 
folgt aufgeteilt: 

1.	 für Bedarfszuweisungen an Gemeinden und Landkreise 
einschließlich Zuweisungen zum Erhalt freiwilliger Selbst
verwaltungsaufgaben, für Zuweisungen bei Gemeindege
bietsänderungen sowie für Mehraufwendungen der Mo
dellkommunen für die Einführung des doppischen Rech
nungswesens 30 000 000 Euro; 

2.	 für den Fonds für hoch verschuldete Gemeinden 8 000 000 
Euro; 

3.	 für den Schuldenmanagementfonds für Abwassermaßnah
men 14 669 000 Euro. 

len für 

genehmigte Ganztagsschulen um 20 vom Hundert,  

Kinder von Aussiedlern, 
Asylbewerbern und Flüchtlingen um 100 vom Hundert,  

Schülerinnen und Schüler in vollzeit
schulischen Bildungsgängen mit 
Hauptwohnung in anderen Bundeslän
dern oder der Republik Polen um 100 vom Hundert,  

jedoch für Schülerinnen und Schüler 
in Allgemeinen Förderschulen um 300 vom Hundert,  

Förderschulen für Erziehungshilfe um 300 vom Hundert,  

Förderschulen für geistig Behinderte um 600 vom Hundert,  

Schülerinnen und Schüler mit 
Hauptwohnung in anderen Bundes
ländern in Spezialschulen und 
Spezialklassen um 800 vom Hundert 

sowie Schülerinnen und Schüler 
in beruflichen Bildungsgängen in 
Teilzeitform mit Ausbildungs- oder 
Arbeitsstätte, bei schulischen Bildungs
gängen mit Hauptwohnung, in 
anderen Bundesländern um 40 vom Hundert  
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III. Teil 
Investive Zuweisungen 

§ 17 
Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen 

(1) Zur Förderung investiver Maßnahmen der Landkreise, der 
kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden wird 
eine Investitionspauschale in Höhe von 151 000 000 Euro ge
währt. 

(2) Die Verteilung der Mittel nach Absatz 1 erfolgt unter Zu
grundelegung der Einwohnerzahl in der Weise, dass der zur 
Verfügung stehende Betrag durch die Einwohnerzahl des Lan
des geteilt wird. Der nach Satz 1 ermittelte Pro-Kopf-Betrag 
wird auf zwei Dezimalstellen hinter dem Komma gerundet. 
Auf die kreisfreien Städte entfällt ein Anteil von 100 vom Hun
dert, auf die Landkreise ein Anteil von 66 vom Hundert und 
auf die kreisangehörigen Gemeinden ein Anteil von 34 vom 
Hundert des Betrages nach Satz 2. Die Beträge nach Satz 3 
werden auf zwei Dezimalstellen hinter dem Komma gerundet 
und so festgesetzt, dass die zur Verfügung stehenden Mittel 
aufgebraucht werden. Die amtsangehörigen Gemeinden kön
nen die ihnen zustehenden Mittel als Zuweisungen dem Amt 
zur Verfügung stellen. Über die Verwendung der zugewiesenen 
Mittel entscheidet in diesem Fall der Amtsausschuss. Die 
Landkreise sind verpflichtet, von den ihnen zustehenden Beträ
gen mindestens 30 vom Hundert für investive Schwerpunkt
maßnahmen kreisangehörigen Gemeinden bereitzustellen. 
Über die zu fördernden Maßnahmen der kreisangehörigen Ge
meinden stellt der Landkreis auf der Grundlage der von den 
Gemeinden eingereichten Anträge eine Prioritätenliste auf, die 
der Beschlussfassung des Kreistages bedarf. Bei der Prioritä
tenbildung durch die Landkreise sollen die Ziele des Lan
desentwicklungsplanes Brandenburg LEP I - Zentralörtliche 
Gliederung - berücksichtigt werden. 

(3) Die Mittel nach Absatz 1 dürfen auch für bereits begonnene 
Maßnahmen der Abwasserentsorgung verwendet werden, so
weit dem Maßnahmeträger Finanzhilfen des Landes zur Kos
tenentlastung der Abwasserentsorgung gewährt werden. Die 
Mittel dürfen ferner für bereits begonnene Maßnahmen des Be
treuten Wohnens im Heim nach dem Landesaltenheimbaupro
gramm und dem Investitionsprogramm Pflege des Landes 
Brandenburg verwendet werden. 

(4) Zur Förderung kommunaler Investitionsmaßnahmen wer
den den kreisfreien Städten, den Landkreisen und den Städten 
Eberswalde, Finsterwalde, Jüterbog, Lauchhammer, Lucken
walde, Neuruppin, Prenzlau, Schwedt/Oder, Senftenberg und 
Wittenberge als Regionale Entwicklungszentren außerhalb 
des engeren Verflechtungsraumes Brandenburg-Berlin ergän
zende investive Mittel in Höhe von 70 000 000 Euro zur Ver
fügung gestellt. Die Mittel werden nach der Einwohnerzahl 
aufgeteilt. 

(5) Die Landkreise sind verpflichtet, von dem ihnen nach Ab
satz 4 zustehenden Betrag mindestens 70 vom Hundert an die 
Gemeinden und Ämter weiterzuleiten. Die zu fördernden Maß
nahmen sind nach dem Verfahren in Absatz 2 in die Priori
tätenliste aufzunehmen. 

IV. Teil 
Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung 

übertragener Aufgaben 

§ 18 
Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung 

übertragener Aufgaben 

(1) Als anteiliger Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener 
Aufgaben werden 158 000 000 Euro zur Verfügung gestellt. 

(2) Von den Beträgen nach Absatz 1 erhalten die kreisfreien 
Städte einen Anteil von 18,88 vom Hundert, die kreisangehöri
gen Gemeinden einen Anteil von 31,05 vom Hundert und die 
Landkreise einen Anteil von 50,07 vom Hundert. 

(3) Die nach Absatz 2 auf die Körperschaftsgruppen entfallen
den Beträge werden mit einem Anteil von 40 vom Hundert 
gleichmäßig und mit einem Anteil von 60 vom Hundert nach 
der Einwohnerzahl aufgeteilt. Zwischen den kreisangehörigen 
Gemeinden wird der gleichmäßig zu verteilende Betrag in der 
Weise aufgeteilt, dass die amtsfreien Gemeinden einen vollen 
Anteil und die amtsangehörigen Gemeinden einen Anteil erhal
ten, der sich nach der Anzahl der dem Amt angehörigen Ge
meinden bemisst. 

V. Teil 
Zuweisungen außerhalb der Verbundmasse 

§ 19 
Kostenerstattung für übertragene Aufgaben 

Für die Erstattung von Kosten, die den Gemeinden, Ämtern 
und Landkreisen aus der Übertragung von Aufgaben entstehen, 
werden nach 

- Artikel 5 des Ersten Funktionalreformgesetzes - Gesetz zur 
Regelung der Übertragung der Kataster- und Vermessungs
ämter auf die Landkreise und kreisfreien Städte - vom 
30. Juni 1994 (GVBl. I S. 230)

30 400 000 Euro;


- dem Gesetz zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 2000 
(GVBl. I S. 126), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13. Februar 2003 (GVBl. I S. 18) 
5 300 000 Euro; 

- dem Brandenburgischen Wassergesetz vom 13. Juli 1994 
(GVBl. I S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge
setzes vom 17. Dezember 2003 (GVBl. I S. 294, 295) 
4 068 800 Euro; 

- der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten der Land
kreise und kreisfreien Städte zur Durchführung von Landes
programmen zur Förderung von landwirtschaftlichen Maß
nahmen vom 16. Mai 1995 (GVBl. II S. 408), geändert 
durch Verordnung vom 10. Juli 2000 (GVBl. II S. 314) 
392 600 Euro; 
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- der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet des Futtermittelrechts vom 24. Februar 1998 
(GVBl. II S. 262) sowie der Verordnung über Zuständig
keiten nach der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates 
vom 21. April 1997 zur Einführung eines Systems zur 
Kennzeichnung und Registrierung von Rindern sowie nach 
den Durchführungsverordnungen der Kommission vom 
18. Dezember 1998 (GVBl. II S. 24)

770 400 Euro; 


- der Verordnung über die Zuständigkeiten im Ausländer
und Asylverfahrensrecht vom 16. September 1996 
(GVBl. II S. 748) 
395 000 Euro; 

- der Verordnung zur Durchführung des Aufstiegsfortbil
dungsförderungsgesetzes vom 26. November 1996 
(GVBl. II S. 839) 
140 000 Euro; 

- Artikel 1 bis Artikel 4 des Dritten Funktionalreformgeset
zes vom 17. Dezember 1996 (GVBl. I S. 364) 
1 248 600 Euro; 

- der Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet 
des Düngemittelrechts vom 9. Dezember 1997 (GVBl. II 
S. 907)

207 000 Euro;


- der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet des Abfall- und Bodenschutzrechts vom 25. No
vember 1997 (GVBl. II S. 887), zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 11. April 2001 (GVBl. II S. 162) 
291 900 Euro 

zur Verfügung gestellt. 

§ 20 
Zuweisungen zu den Kosten 

der Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen 

(1) Das Land erstattet den Landkreisen und kreisfreien Städten
die mit der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Vermögens
gesetz, dem Entschädigungsgesetz und dem Ausgleichsleis
tungsgesetz verbundenen personellen und sächlichen Verwal
tungskosten. Hierzu werden bis zu 12 700 000 Euro zur Verfü
gung gestellt. 

(2) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, den Vertei
lungsschlüssel gemäß Absatz 1 und die auf die einzelnen Land
kreise und kreisfreien Städte entfallenden Beträge festzuset
zen. Das Ministerium der Finanzen wird ferner ermächtigt, vor 
Festsetzung der Beträge nach Satz 1 angemessene Abschlags
zahlungen zu leisten. 

§ 21 
Sonstige Zuweisungen nach Maßgabe des 

Haushaltsplanes 

Das Land gewährt den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
sonstige Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplanes. Die 
haushaltsmäßige Zuordnung und die Zweckbestimmung der 
Zuweisungen mit den Haushaltsansätzen sind im Amtsblatt des 
Landes Brandenburg zu veröffentlichen. 

VI. Teil 
Umlagen 

§ 22 
Kreisumlage 

(1) Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen der Umlagegrund
lagen festgesetzt. Der Umlagesatz kann einmal im Laufe des 
Haushaltsjahres geändert werden. Die Änderung des Umlage
satzes wirkt auf den Beginn des Haushaltsjahres zurück. Im 
Falle einer Erhöhung des Umlagesatzes muss der Beschluss 
vor dem 30. Juni des Haushaltsjahres gefasst sein. 

(2) Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen (§ 9) 
der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzu
weisungen (§ 7 Abs. 3 Nr. 2). 

(3) Die Umlagegrundlagen nach Absatz 2 gelten über das 
Haushaltsjahr hinaus bis zum Erlass des Gemeindefinanzie
rungsgesetzes für das dem Haushaltsjahr folgende Jahr. 

(4) Die Kreisumlage ist am 15. eines jeden Monats fällig. Der
Landkreis kann für rückständige Beträge Verzugszinsen in Hö
he von drei vom Hundert über dem jeweils geltenden Basis
zinssatz fordern. 

VII. Teil 
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren 

§ 23 
Berechnung und Auszahlung der Schlüsselzuweisungen, 
des Schullastenausgleichs und der Investitionspauschale 

(1) Die auf die Gemeinden und Landkreise entfallenden 
Schlüsselzuweisungen (§§ 10 und 11), die Zuweisungen für 
übertragene Aufgaben (§ 18), der Schullastenausgleich (§ 15) 
sowie die auf die Gemeinden und Landkreise entfallenden 
Investitionspauschalen (§ 17) werden durch das Ministerium 
des Innern errechnet und festgesetzt. Die Zuweisungen nach 
Satz 1 werden den Körperschaften unmittelbar ausgezahlt; die 
Zuweisungen für die amtsangehörigen Gemeinden werden an 
die Ämter ausgezahlt. 
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(2) Die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen zum Aus
gleich übertragener Aufgaben nach § 18 sind spätestens bis 
zum fünften Tag eines jeden Monats mit jeweils einem Zwölf
tel des festgesetzten Gesamtbetrages auszuzahlen. 

(3) Der Schullastenausgleich wird jeweils bis zum 15. Kalen
dertag des ersten Monats eines Quartals in gleichen Beträgen 
unmittelbar ausgezahlt. Ist die Schulstatistik gemäß § 15 Abs. 1 
zu den Zahlungsterminen noch nicht amtlich festgestellt, so 
sind Abschlagszahlungen nach näherer Bestimmung des Mi
nisteriums des Innern zu leisten. 

(4) Die Investitionspauschale nach § 17 wird jeweils bis zum 
ersten Kalendertag des zweiten Monats eines Quartals in glei
chen Beträgen ausgezahlt. Bei begründeten Zahlungsverpflich
tungen der Gemeinden kann auf Antrag die Investitionspau
schale vorfristig ausgezahlt werden. 

(5) Ist das Gemeindefinanzierungsgesetz für das dem Haus
haltsjahr folgende Jahr zu den Zahlungsterminen noch nicht 
verkündet, so sind zu den in Betracht kommenden Zahlungster
minen der Schlüsselzuweisungen, der Zuweisungen für über
tragene Aufgaben, der Investitionspauschale und des Schullas
tenausgleichs Abschlagszahlungen nach näherer Bestimmung 
des Ministeriums des Innern und des Ministeriums der Finan
zen zu leisten. 

§ 24 
Einwohnerzahl, Gebietsfläche, Gebietsstand 

Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes gilt die in der 
amtlichen Statistik erfasste und auf den 31. Dezember des 
vorvergangenen Jahres fortgeschriebene Bevölkerung. Als 
Gebietsfläche (§ 12 Abs. 3) ist die Fläche nach der bei den 
Katasterbehörden geführten Übersicht der Liegenschaften 
mit Stand am 31. Dezember des vorvergangenen Jahres zu 
Grunde zu legen. Für die Zuweisungen nach diesem Gesetz 
ist der Gebietsstand am 1. Januar des Ausgleichsjahres maß
gebend. 

§ 25 
Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen 

Stellen sich nach der Festsetzung von Schlüsselzuweisungen 
oder beim Schullastenausgleich Unrichtigkeiten heraus, so ist 
ein Ausgleich in einem späteren Jahr vorzunehmen. Ein Aus
gleich unterbleibt, wenn er zu einer Änderung der Schlüssel
zuweisung von nicht mehr als 2 500 Euro oder des Schullasten
ausgleichs (§ 15 Abs. 2 bis 4) von nicht mehr als 1 000 Euro 
führen würde. 

§ 26 
Bewirtschaftung der Mittel 

(1) Die Verteilung und Verwendung der Mittel nach § 14 regelt 
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. 

(2) Die Verteilung und Verwendung der Mittel nach § 16 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 regelt das Ministerium des Innern. Die Bewirt
schaftung der Mittel nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 regelt das Ministe
rium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung im 
Benehmen mit dem Ministerium des Innern. 

(3) Die Verteilung und Verwendung der Mittel nach § 19 regelt 
das jeweils fachlich zuständige Ministerium unter Anwendung 
pauschaler Kriterien. 

(4) Die Verteilung und Verwendung der Mittel nach § 20 regelt 
das Ministerium der Finanzen. 

VIII. Teil 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 27 
Verrechnung von Schlüsselzuweisungen 

Die den Gemeinden und Landkreisen vor Verkündung dieses 
Gesetzes ausgezahlten Zuweisungen sind mit den nach diesem 
Gesetz festzusetzenden Zuweisungen zu verrechnen. 

§ 28 
Kürzungsermächtigung 

Das Ministerium des Innern und das Ministerium der Finanzen 
sind ermächtigt, allgemeine und zweckgebundene Zuweisun
gen um den Betrag solcher fälligen Forderungen zu kürzen, auf 
die das Land nach den zurzeit geltenden Bestimmungen einen 
Anspruch hat. 

§ 29 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2004 in Kraft. 

Potsdam, den 17. Dezember 2003 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 
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